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Die Unfallversicherung (Association d’assurance
accident — AAA) ist eine fur die Pravention und

Entschadigung von Arbeitsunfallen, Wegeunfallen mmljfr[fﬁ
und Berufskrankheiten zustandige offentlich- }’”'”,’:H:m”“:l{

rechtliche Anstalt. '“ ',




Aufgaben AAA-'U

ASSOCIATION

D’ASSURANCE ACCIDENT

Hauptaufgaben:

 die Abteilung fir Leistungen
* die Abteilung fur Pravention




Abteilung fiir Pravention AMIU

ASSOCIATION
D’ASSURANCE ACCIDENT

Die Aufgaben der Praventionsabteilung sind
Information, Beratung, Schulung und
Sensibilisierung im Bereich der Sicherheit und
Gesundheit am Arbeitsplatz, mit dem Ziel,
Unternehmen zu helfen, die Praventionskultur

besser zu entwickeln.

Dazu gehort u.a. das Ausarbeiten von Empfehlungen zur Unfallverhitung
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1. Empfehlungen zur Unfallverhiitung



Gesetzliche Grundlage — Code de la sécurité AAAIU
sociale

D’ASSURANCE ACCIDENT

Art. 161. Die Unfallversicherung hat die Aufgabe, den beruflichen Risiken der Versicherten vorzubeugen. Zu
diesem Zweck schafft sie sich die Mittel, die es ihr ermoglichen, insbesondere:

e die Ursachen von Unfallen und Berufskrankheiten zu analysieren;
» die Exposition gegenliber Berufsrisiken festzustellen;
* die Pravention von Berufsrisiken zu entwickeln und zu koordinieren;

* die Versicherten und Arbeitgeber in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz zu informieren,
zu beraten und zu schulen;

* besondere Anstrengungen der Arbeitgeber im Bereich der Pravention zu fordern;
* Empfehlungen zur Unfallverhiitung zu erstellen;

e die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen in Bezug auf Sicherheit und
Gesundheit am Arbeitsplatz zu Giberwachen, insbesondere der Artikel L. 311-1 bis L. 314-4 des Code du
travail und der groBherzoglichen Verordnungen, die zur Umsetzung dieser Artikel erlassen



Gesetzliche Grundlage — Code de la sécurité AAAIU
sociale

D’ASSURANCE ACCIDENT

Art.162. Empfehlungen zur Unfallverhlitung, bei denen es sich um anerkannte Regeln der Technik
zur Verhutung von Risiken handelt, konnen fir alle versicherten Tatigkeiten oder fir einige dieser

Tatigkeiten erstellt werden.

Sie richten sich an:
* Arbeitgeber, um Arbeitsunfalle und Berufskrankheiten zu verhiten und das Leben und die

Gesundheit der Versicherten zu schitzen;

 die Versicherten zur Verhlitung von Arbeitsunfallen und Berufskrankheiten.



Gesetzliche Grundlage — Code de la sécurité AAAIU
sociale

D’ASSURANCE ACCIDENT

Art. 163. (...) fur die Ausarbeitung der Empfehlungen zur Unfallverhiitung kann die Unfall-
versicherung Sachverstandige heranziehen.

Sie arbeitet zusammen mit der ITM, dem Nationalen Dienst fur Sicherheit im offentlichen Dienst
und der Gesundheitsdirektion zusammen.

Die Empfehlungen zur Unfallverhitung werden den Arbeitgebern durch jedes geeignete Mittel zur
Kenntnis gebracht. Diese informieren ihre Arbeitnehmer daruber, soweit sie betroffen sind.



Gesetzliche Grundlage — Code de la sécurité AAAIU
sociale

D’ASSURANCE ACCIDENT

Es gibt also einen gesetzlichen Auftrag Empfehlungen zur Unfallverhiitung
auszuarbeiten.

Es gibt die Pflicht fur Arbeitgeber die Arbeitnehmer Uber diese
Empfehlungen zur Unfallverhitung zu informieren.

In wiefern sind die Empfehlungen zur Unfallverhitung bindend



Normenhierarchie fur Sicherheit und AAAIU
Gesundheitsschutz bei der Arbeit in Luxemburg

D’ASSURANCE ACCIDENT

* Die Hierarchie der Normen flr Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz in Luxemburg folgt einer klaren Struktur.

* Jeder Rechtsakt muss mit den Bestimmungen der ubergeordneten Ebene
Ubereinstimmen.
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AAA..

1. Internationales und Europaisches Recht s e

* An der Spitze stehen internationale und, insbesondere, europaische
Rechtsnormen, z. B. von der OIT oder der EU.

* Die Rahmenrichtlinie 89/391/EWG der Europdischen Union legt die
allgemeinen Grundsatze fur den Arbeitsschutz fest.

* Diese Texte legen Mindestanforderungen fest, die die Mitgliedstaaten,
einschliefSlich Luxemburg, in ihr nationales Recht umsetzen mussen.

 Ziel ist es, die Sicherheitsstandards in der gesamten EU zu harmonisieren.




2. Nationale Gesetzgebung AMIU
(Code du travail — Code de la sécurité sociale)

D’ASSURANCE ACCIDENT

* Luxemburg setzt die EU-Richtlinien in nationales Recht um, hauptsachlich
durch das Arbeitsgesetzbuch (Code du travail).

* Das Gesetz vom 17. Juni 1994 zur Sicherheit und Gesundheit der
Arbeitnehmer ist der grundlegende Text, der die Prinzipien der
europaischen Rahmenrichtlinie tbernommen hat.

* Dieses Gesetz legt die grundlegenden Verpflichtungen fir Arbeitgeber fest,
wie z.B. die Gefahrdungsbeurteilung, die Umsetzung von
PraventionsmalBnahmen und die Information der Mitarbeiter.




3. GroBherzogliche Verordnungen AAAIU
(Reglements grand-ducaux)

D’ASSURANCE ACCIDENT

Unterhalb des Rahmengesetzes gibt es eine Vielzahl von grof8herzoglichen
Verordnungen. Diese Texte zielen darauf ab, die allgemeinen Prinzipien des
Gesetzes zu detaillieren und anzuwenden. Sie konzentrieren sich auf sehr
spezifische Themen wie:

= Die Verwendung von Arbeitsmitteln.

=" Der Schutz vor physischen (Larm, Vibrationen), chemischen oder
biologischen Einwirkungen.

* Mindestanforderungen fiir bestimmte Baustellen (temporare oder
mobile Baustellen).




AAA..

4. Tarifvertrage und Betriebsordnungen A e

* Unter den Gesetzen und Verordnungen gibt es Tarifvertrage (conventions
collectives de travail) und Betriebsordnungen (reglements intérieurs
d'entreprise).

* Diese Dokumente kdonnen glinstigere Regelungen fur die Mitarbeiter als
das Gesetz vorsehen.

e Zum Beispiel kann ein Tarifvertrag strengere Sicherheitsstandards fir eine
bestimmte Branche festlegen, oder eine Betriebsordnung kann
Notfallverfahren festlegen, die den nationalen Gesetzen entsprechen.




5. Empfehlungen der Association d'assurance AAA-IU

ASSOCIATION

a CC i d e nt (AAA) D’ASSURANCE ACCIDENT

* Die Praventionsempfehlungen der Association d'assurance accident (AAA)
sind keine Gesetze, sondern eine offizielle Referenzdokumentation.

* Sie konkretisieren die gesetzlichen Anforderungen durch technische und
organisatorische Losungen. Obwohl sie rechtlich nicht so bindend sind wie
ein Gesetz, dient ihre Missachtung oft als starkes Indiz fur die
Nichterfullung der allgemeinen Sicherheitsverpflichtungen.

* Neben den Standarbedingungen (conditions types) werden sie von der ITM
und den Unternehmen als Leitfaden flir bewahrte Praktiken verwendet.
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6. Technische und industrielle Normen nssumarissOCATION

e SchlieBlich konnen auch technische Normen (wie [SO-Normen) als
Referenzen verwendet werden.

* Obwohl sie nicht rechtlich bindend sind, dienen sie als Leitfaden fur
Unternehmen bei der Implementierung von Managementsystemen fir
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (z. B. die Norm [SO
45001 oder das Label ,,Sécher a Gesond mat System*”
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» Die Einhaltung der Empfehlungen zur Unfallverhiitung in Luxemburg ist indirekt
und teilweise verpflichtend durch gesetzliche Bestimmungen geregelt, die im

Falle eines VerstolRes zu Sanktionen fihren konnen.

» Es gibt zwar kein einzelnes Urteil, das allgemein festlegt, dass alle Empfehlungen
einzuhalten sind, aber die luxemburgische Gesetzgebung und Rechtsprechung
zeigen, dass die Empfehlungen der AAA im Rahmen der allgemeinen Pflicht des
Arbeitgebers zur Gewahrleistung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes
am Arbeitsplatz eine wichtige Rolle spielen.
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» Die Empfehlungen zur Pravention konnen durch eine grolSherzogliche
Verordnung (reglement grand-ducal) fir allgemein verbindlich (déclarées
d’obligation générale) erklart werden (Art. L. 314-2 Code du travail und Art. 163
Code de la sécurité sociale). In diesem Fall werden sie zu rechtlich bindenden

Vorschriften.
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» Obwohl eine spezifische Empfehlung an sich oft einen nicht-bindenden
Charakter hat, kann die Nichtbeachtung der allgemeinen Praventionspflichten
und damit der anerkannten Regeln der Technik (wie den AAA-Empfehlungen) bei
einem Unfall rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
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» Die luxemburgische Rechtsprechung stiitzt sich bei der Beurteilung, ob ein
Arbeitgeber seiner Sorgfaltspflicht nachgekommen ist, auf die geltenden

gesetzlichen Regeln und die Regeln der Technik, wozu die AAA-Empfehlungen als
Expertenstandards zahlen. Ein Urteil des Tribunal d'Arrondissement de
Luxembourg (z. B. TAL-08.05.2013) belegt, dass die Nichtbeachtung gesetzlicher
Pflichten im Zusammenhang mit einem Unfall zu einer Verurteilung fihren kann.

» Die Empfehlungen dienen somit als wichtiger Beweisstandard dafiir, welche
Maflnahmen zur Risikominimierung als notwendig erachtet werden.
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Zusammenfassend:

Die Empfehlungen sind die anerkannten Standards zur Umsetzung der gesetzlich
verankerten Pflicht zur Unfallverhitung in Luxemburg. Eine Missachtung kann im
Falle eines Unfalls oder einer Kontrolle der ITM oder AAA als Versto3 gegen die
allgemeine Sorgfaltspflicht des Arbeitgebers gewertet werden und zu Sanktionen
fihren.



JAVAVANH

2. R16 — Empfehlung zur Unfallverhiitung s

e Landwirtschaft
e Forstwirschaft

e Gartenbau

R16 LAND- UND
FORSTWIRTSCHAFT,

GARTEN- UND WEINBAU-
EMPFEHLUNGEN ZUR 3
UNFALLVERHUTUNG

e Weinbau
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Ziel dieser Empfehlung Nt

Ziel dieser Empfehlung ist die Bereitstellung praktischer Ratschlage und
Leitlinien Uber Sicherheit, Gesundheitsschutz und Wohlbefinden am
Arbeitsplatz.

Antworten auf die Frage: Wie geht man die Umsetzung der gesetzlichen
Auflagen im Bereich Arbeitsschutz an?



AAA..

Aufbau dieser Empfehlung N

R16 Land- und Forstwirtschaft, Garten- und Weinbau

» Grundlagen

» Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes
» Empfehlungen fir Versicherte

» Gefahrdungsbeurteilung

> Praventionsmalnahmen

26



R16 - Grundlage: AAA,|U

Sozialgesetzbuch - Versicherte Personen A e

Betriebsleiter: Arbeitgeber im Sinne des Art. L. 311-2 (2.) des Arbeitsgesetzbuches und/oder
Versicherungsnehmer im Sinne des Art. 85, Art. 90 (gesetzliche Unfallversicherung) und Art. 89
(freiwillige Unfallversicherung) des Sozialgesetzbuches, die im GroBherzogtum Luxemburg auf eigene
Rechnung einer Tatigkeit in der Land- und Forstwirtschaft, im Weinbau, im Garten- und Landschaftsbau
nachgehen

Versicherte: Arbeitnehmer im Sinne des Art. L. 311-2 (1.) des Arbeitsgesetzbuches und/oder dritte
Personen (Familienmitglieder, Verwandte, Nachbarn, gelegentliche Aushilfen, ..., die in den
Geltungsbereich des Art. 85, Art. 88, Art. 89 sowie des Art. 90 des Sozialgesetzbuches fallen, die im
GroBherzogtum Luxemburg einer punktuellen, zeitweiligen oder unbefristeten Tatigkeit in der
Landwirtschaft, im Weinbau, im Gartenbau oder Forstwirtschaft nachgehen




AAA..

Landwirtschaftliche Berufe

D’ASSURANCE ACCIDENT

Personen, die in Luxemburg auf eigene Rechnung einer Tatigkeit in der
Landwirtschaft, im Weinbau oder im Gartenbau nachgehen sind gesetzlich
versichert, ebenso wie Ehepartner, Lebenspartner, Verwandte und
Verschwagerte in gerader Linie ab Vollendung des 18. Lebensjahres, wenn diese

hauptberuflich im Betrieb tatig sind.




Landwirtschaftliche Berufe AAA.IU

ASSOCIATION
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Zusatzlich entschadigt die Unfallversicherung Verwandte und Verschwagerte
in gerader Linie des Versicherungsnehmers ab Vollendung des 12. Lebensjahres
sowie gelegentliche Aushilfen die im Betrieb einen Unfall erlitten haben, ohne
dass es einer Anmeldung bei der Zentralstelle fir Sozialversicherung (Centre

commun de la sécurité sociale) bedarf.




R16 — Organisation des betrieblichen AMIU
Arbeitsschutzes

D’ASSURANCE ACCIDENT

e Verantwortungen des Betriebsleiters
 Empfehlungen an die Versicherten

Position der AAA:

Die Vorgaben dieser Empfehlung sollten fir samtliche Versicherte, die im
Betrieb aktiv sind, angewandt werden.




R16 — Empfehlung zur Unfallverhiitung AAA-IU

ASSOCIATION
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Der Arbeitgeber setzt die MaBBnahmen (...) von folgenden allgemeinen Grundsatzen der
Gefahrenverhiitung um:

a) Vermeidung von Risiken;
b) Abschatzung nichtvermeidbarer Risiken (Gefahrdungsbeurteilung);
c) Gefahrenbekdampfung an der Quelle;

d) Beriicksichtigung des Faktors ,Mensch” bei der Arbeit , insbesondere bei der Gestaltung von Arbeitsplatzen sowie
bei der Auswahl von Arbeitsmitteln und Arbeits- und Fertigungsverfahren , vor allem im Hinblick auf eine
Erleichterung bei eintoniger Arbeit und bei maschinenbestimmtem Arbeitsrhythmus sowie auf einte
Abschwachung ihrer gesundheitsschadigenden Auswirkungen;

e) Berlicksichtigung des Stands der Technik;
f) Ausschaltung oder Verringerung von Gefahrenmomenten,;

g) Planung der Gefahrenverhiitung mit dem Ziel einer koharenten Verknipfung von Technik, Arbeitsorganisation,
Arbeitsbedingungen, sozialen Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf den Arbeitsplatz;

h) Vorrang des kollektiven Gefahrenschutzes vor individuellem Gefahrenschutz;

i) Erteilung geeigneter Anweisungen an die Arbeitnehmer. 31
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Schwerpunkte der Themen R S

Praventionsmafnahmen
* Leitlinien zum Einsatz von personlicher Schutzausristung (PSA)

* Leitlinien zu sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanten Ausbildungen
* Leitlinien zu Unterweisungen

* Leitlinien zu Betriebsanweisungen

32



Leitlinien zum Einsatz von personlicher A A ﬁ
Schutzausrustung (PSA) U

D’ASSURANCE ACCIDENT




Leitlinien zum Einsatz von personlicher A A ﬁ
Schutzausrustung (PSA) U

D’ASSURANCE ACCIDENT

Pflichten der Betriebsleiter:

* nur zugelassene PSA auszuwahlen und den Versicherten zur Verfugung zu
stellen.

e sorgen, dass PSA getragen, regelmaldig geprift und wenn ndétig ersetzt wird.

* erforderliche Informationen fiir die Benutzung in verstandlicher Form und
Sprache bereithalten

* in der sicherheitsgerechten Benutzung der PSA zu unterweisen
(Herstellerinformationen)

e die Prifung und die Unterweisungen dokumentieren



Leitlinien zum Einsatz von personlicher A A ﬁ
Schutzausrustung (PSA) U

D’ASSURANCE ACCIDENT

Pflichten der Versicherten:

 PSAist gemald den Unterweisungen des Betriebsleiters zu benutzen

e Sicht- und Funktionsprufung durchzufihren

* Festgestellte Mangel sind unverziglich zu melden



Leitlinien zu sicherheits- und | JAVAVAYH
gesundheitsschutzrelevanten Ausbildungen hssUAS et
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Leitlinien zu sicherheits- und AAA,U
gesundheitsschutzrelevanten Ausbildungen hssUAS et

Der Betriebsleiter ist verantwortlich fir die Ausbildung und regelmalige
Auffrischung der Kenntnisse der Versicherten auf dem Gebiet der Sicherheit und
des Gesundheitsschutzes und muss entscheiden, wie er dieser Verpflichtung

nachkommt.



Leitlinien zu sicherheits- und AAA,U
gesundheitsschutzrelevanten Ausbildungen hssUAS et

Die Ausbildung und die regelmallige Auffrischung der Kenntnisse konnen
innerbetrieblich durch einen Ausbilder, bzw. bei einer luxemburgischen oder
auslandischen Ausbildungsstelle erfolgen, und sollten einen theoretischen und

einen praktischen Teil beinhalten.



Leitlinien zu sicherheits- und AAA,U
gesundheitsschutzrelevanten Ausbildungen hssUAS et

Die Ausbildung und die regelmaliige Auffrischung der Kenntnisse sollten des
Weiteren durch eine Bewertung (theoretischer Test und/oder praktische
Evaluierung) des Teilnehmers abgeschlossen und schriftlich dokumentiert

werden.

Die theoretische Ausbildung kann ebenfalls per ,e-learning” und die praktische
Ausbildung an einem Simulator erfolgen.



Leitlinien zu Unterweisungen AAA,|U

ASSOCIATION
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Ziel von Unterweisungen ist es, Verhaltensweisen, die fur den Arbeitsschutz von
Bedeutung sind, zu diskutieren und zu vermitteln, und sicherzustellen, dass
PraventionsmalBnahmen verstanden und akzeptiert werden.

Die Versicherten sollten wissen, wie sie sich in ihrem Arbeitsalltag gesund und
sicher verhalten, sodass Arbeitsunfalle und Berufskrankheiten vermieden
werden konnen.



Leitlinien zu Unterweisungen AAA,|U
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Unterweisungen sollten unter anderem erfolgen:

* vor Aufnahme der Tatigkeiten,

* bei einem Arbeitsplatzwechsel,

* bei der Einfuhrung von Arbeitsverfahren,

* bei der Benutzung von Fahrzeugen und Arbeitsmitteln,

* bei der Einfuhrung von Arbeitsstoffen,

* bei bestimmten Anlassen wie z. B. Arbeitsunfalle, Beinahe-Unfalle, Berufskrankheiten,
* Arbeiten mit besonderen Gefahrdungen, sicherheitswidrige Verhaltensweisen eines

e Versicherten, selten vorkommenden Arbeiten,

* in regelmalligen Abstanden, vorzugsweise mindestens einmal jahrlich.



Formulare: z. B. Betriebsanweisung [V
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Erste Hilfe, Rettungspunkte AAA.IU
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Der Betriebsleiter hat sicherzustellen, dass nach einem WNotfall sofort Erste Hilfe durch einen
ausgebildeten Ersthelfer geleistet und ggf. eine erforderliche arztliche Versorgung veranlasst wird.

Die Erste-Hilfe-MaRnahmen resultieren aus:
. der Gefahrdungsbeurteilung,
. den Sicherheitsdatenblattern von gefahrlichen Stoffen

. den Sicherheitshinweisen der Betriebsanleitung des
Herstellers von Fahrzeugen und Arbeitsmitteln

. den Anweisungen des Arbeitsmediziners oder Hausarztes

Quelle: 112.lu



Gefahrliche Arbeiten, Alleinarbeit

Gefahrliche Arbeiten sind nur an Versicherte, die mit den
Gefahrdungen der zu verrichtenden Arbeit vertraut sind, zu
Ubertragen.

Sogenannte Alleinarbeiten, also Tatigkeiten aullerhalb der Sicht- und
Rufweite von anderen Versicherten, kommen in Betrieben haufig vor. Sie
sind in der Regel erlaubt.

Besondere Vorsicht gilt aber, wenn es sich um eine ,gefahrliche
Alleinarbeit” handelt.

AAA..
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Brandschutz

BrandschutzmalRnahmen sind auszuarbeiten,

AAA..
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Hierzu steht die Abteilung flir vorbeugenden Brandschutz des CGDIS dem Betriebsleiter in beratender

Funktion zur Verfligung,

Nach Kontaktaufnahme werden bei einer Begehung des Betriebes das Brandschutzkonzept sowie der

Flucht- und Rettungsplan auf Basis der ortlichen Begebenheiten (Zufahrtswege, ...) ausgearbeitet,

Hierbei sollte auf die spezifischen Gefahrdungen

(asbesthaltige Materialien, Asbestdach,

Solaranlagen, ...) geachtet werden.

Feuer in Windrichtung angreifen

Flachenbrande vorn beginnend
abldschen

Aber: Tropf- und FlieBbrande von
oben nach unten léschen

Geniigend Léscher auf einmal
einsetzen - nicht nacheinander

~

Vorsicht vor Wiederentziindung

Eingesetzte Feuerldscher nicht
mehr aufhdngen und neu fiillen
lassen




Besucher und Drittfirmen AMIU
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Bevor sich Besucher (Kinder und Erwachsene) und Drittfirmen im Betrieb frei bewegen und/oder
arbeiten:

e grundlegende Sicherheitsregeln im Betrieb (Organisation der 7 id v”"ﬂ
Ersten Hilfe, Einrichtungen zur Brandbekdmpfung, ...) W '

« gefahrliche Bereiche (Gruben, Silos, explosionsgefahrdete
Bereiche, ...)

* Defekte jeglicher Art (elektrisch, mechanisch, ...)

« strukturelle Schwachstellen (nicht durchbruchsichere Dacher,
beschadigte Wande, ...)

« gefahrliche, kranke oder potenziell aggressive Tiere

 die Anwesenheit von Ruhe- und Pausenraume
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3. Gefahrdungsbeurteilung nach dem Modell
der AAA
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3. Gefahrdungsbeurteilung nach dem Modell
der AAA

Grundlagen



11/11/2025

AAA..

Was ist eine Gefahrdungsbeurteilung? N

Die Gefahrdungsbeurteilung ist das zentrale Instrument fiir die systematische @ Ermittlung
und @ Beurteilung der fiir die Versicherten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefdahrdungen, mit
dem Ziel, erforderliche @ PraventionsmaBnahmen im Bereich des Arbeitsschutzes

festzulegen.
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Wann ist eine Gefahrdungsbeurteilung durchzufihren? nssuRASOCIATION

* als Erstbeurteilung an allen bestehenden Arbeitsplatzen fur alle Arbeitstatigkeiten;

* bei betrieblichen Veranderungen, die Einfluss auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz haben
konnen;

* nach Arbeitsunfallen, Beinahe-Unfdllen, Berufskrankheiten oder Fehlzeiten infolge arbeitsbedingter
Gesundheitsbeeintrachtigungen;

* bei Anhaltspunkten fir unzureichende PraventionsmaRBnahmen, die sich aus der Auswertung von
arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen (Schwangerschaft, zeitliche Arbeitseinschrankungen
durch Verletzung, ...) ergeben;

* bei Auftreten von Pandemien;
* nach Instandsetzungsarbeiten, die Einfluss auf die Sicherheit haben;
e wenn die Uberpriifung der Wirksamkeit der MaRnahmen ergeben hat, dass die festgelegten

PraventionsmafRRnahmen nicht ausreichend wirksam sind.
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Schritte einer Gefahrdungsbeurteilung N

Vorbereitung

Dokumentierung

Gefahrdungshbeurteilung

Beurteilung Durchfihrung Uberpriifung

Ermittlung

! ! ! ] y

< Fortschreiben \
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Reihenfolge der PraventionsmalRnahmen AAAJU
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Gefahrdungen vermeiden
Technische MaRnahmen
Organisatorische Mafnahmen

Personliche Maflnahmen

A A

Verhaltensbezogene Mafnahmen
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3. Gefahrdungsbeurteilung nach dem Modell
der AAA

Vorgehensweise bei der Erstellung



AAA..

Muss eine Gefahrdungsbeurteilung nach einer
beStlmmten MEthOde erSte”t Werden? D’ASSURANCE ACCIDENT

Spezifische Methoden oder Konzepte von Gefahrdungsbeurteilungen sind in der
Gesetzgebung nicht vorgegeben.

Moglicher Ansatz:
Gefahrdungsbeurteilung nach dem Modell der AAA

Format:

Wo? Die Excel-Datei ist als ZIP-Datei auf der Internetseite der AAA zu finden:
https://aaa.public.lu/de/securite-sante-travail/recommandations-de-prevention/r16landwirtschaft.html

MEHR DAZU

Unterlagen

e R16 Land- und Forstwirtschaft, Garten- und Weinbau (Pdf - 3,38 MB)

Download

* R16 Gefahrdungsbeurteilung nach Modell AAA (Zip - 248 KB)
* R16 Gefahrdungsbeurteilung nach Modell AAA - Leitfaden (Pdf - 947 KB)
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Allgemeines AAA.IU

ASSOCIATION
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Die beschriebene Vorgehensweise ist rechtlich nicht vorgeschrieben.
Gefahrdungen sind zum Teil sehr betriebsspezifisch.

- Die Gefahrdungsbeurteilung ist daher an die betrieblichen Anforderungen

anzupassen.

Bei Fragen kontaktieren Sie die Praventionsabteilung der AAA:

Tel.: (+352) 26 19 15 — 2201

E-mail: prevention.aaa@secu.lu

Web: aaa.lu/prevention
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Praktische Vorflihrung AAA.IU

ASSOCIATION
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X

R16_Gefahrdungsbeurteilung nach
Modell AAA_DE(07.2025).xlsm


file:///C:/Users/u136eb/Desktop/R16_Gefährdungsbeurteilung nach Modell AAA_DE(07.2025).xlsm

JAVAVANH
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4. Betriebsanweisungen nach dem Modell der
AAA



Allgemeines AMIU

ASSOCIATION
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Betfrieb:
Arbeitsplatz:
‘Verantwortlicher

Betriebsanweisung

MUSTER

Unberschrif Diatem

Eine Mustervorlage ist auf der Internetseite der

AAA zu finden:

https://aaa.public.lu/de/securite-sante-travail/recommandations-

PraventionsmaCnahmen und Verhallensrege!

de-prevention/rl6landwirtschaft.html

Varhalten bei Starungen

Download
e R16 Gefahrdungsbeurteilung nach Modell AAA (Zip - 248 KB) Verhalien bei Unfallen _ Erste Hie
« R16 Gefshrdungsbeurteilung nach Modell AAA - Leitfaden (Pdf - 947 KB) :]
Notruf: 112 Erstheifer:
—] e R16 Betriebsanweisung nach Modell AAA - Muster (Word - 19 KB)

R16 Betriebsanweisung nach Modell AAA - Leitfaden (Pdf - 910 KB)
R16 Tatigkeitserlaubnis nach Modell AAA - Muster (Word - 59 KB)

Instandhalu nisorgung



https://aaa.public.lu/de/securite-sante-travail/recommandations-de-prevention/r16landwirtschaft.html
https://aaa.public.lu/de/securite-sante-travail/recommandations-de-prevention/r16landwirtschaft.html

Allgemeines AAA.IU

ASSOCIATION
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Gefahrdungen sind zum Teil sehr betriebsspezifisch.

- Die Betriebsanweisungen sind daher an die betrieblichen Anforderungen

anzupassen.

Bei Fragen kontaktieren Sie die Praventionsabteilung der AAA:

Tel.: (+352) 26 19 15 — 2201

E-mail: prevention.aaa@secu.lu

Web: aaa.lu/prevention
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Betrieb:

Betriebsanweisung

Arbeitsplatz:

AAA..

Verantwortlicher:

Welche Tatigkeit? Welcher Arbeitsablauf?
Welche Maschine? Welcher Gefahrstoff?

Unterschrift
Gefahrdungen durch

Welche Gefahrdungen kénnen durch

- die Tatigkeit,

- den Arbeitsablauf,

- die Maschine (Fahrzeuge, Arbeitsmittel, ...),
- den Gefahrstoff usw. entstehen?

Praventionsmaflnahmen und Verhaltensregeln

- Was muss vor der Tatigkeit, Inbetriebnahme, Handhabung beachtet werden (z. B.
Herstellerangaben, Sicherheitsdatenblitter, ...)?

- Was muss wahrend der Tatigkeit/des Betriebes beachtet werden?

- Welche persdnlichen Schutzausriistungen miissen getragen werden?

- Sind spezielle Unterweisungen und/oder Tatigkeitserlaubnisse notwendig?

ASSOCIATION
D’ASSURANCE ACCIDENT

Platz fiir
Pikto-
gramme

Platz fiir
Pikto-
gramme
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AAA..

Verhalten bei Stérungen ASSOCIATION
D’ASSURANCE ACCIDENT

- Welche Storungen kobnnen auftreten?
- Wer muss bei einem Stérfall benachrichtigt werden?
- Wer ist zustandig fiir die Stérungsbeseitigung?

Verhalten bei Unfallen — Erste Hilfe

:] Notruf: 112 Ersthelfer:

- Welche spezifischen MaBnahmen sind einzuleiten z. B. bei Gefahrstoffen (nach Augenkontakt, nhach

Verschlucken, nach Einatmen, ...)?
- Wer ist zusédtzlich zu informieren?

Instandhaltung/Entsorgung

- Wer ist zustandig fiir die Instandhaltung/Entsorgung?
- Welche Priifungen sind in welchen Fristen erforderlich (laut Gesetzgebung, Herstellerangaben, ...)?
- Wie und wo sind Abfalle, Gefahrstoffe, Maschinenteile, usw. zu entsorgen?
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Der Anhang gibt dem Ersteller die Méglichkeit zusdtzliche Informationen, Bilder, Tabellen, usw. I U
einzufiigen. ®
ASSQCIATION

Auf Anfrage kann die Priventionsabteilung der Unfallversicherung (AAA) den luxemburgischen D’ASSURANCE ACCIDENT
Betrieben Bilder gratis zur Verfiigung stellen.

Kontaktdaten: Tel.: (+352) 26 19 15 - 2201

E-Mail: prevention.aaai@secu.lu
Web: aaa.lu/prevention

Beispiele von Bildern:

" il
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Betrieb:

Betriebsanweisung
Arbeitzplatz:

Verantwortlicher:
Teleskoplader

Unterschrift Datum

Gefahrdung durch
heilte Motorteile (\Verbrennungen)
Larm und Ganzkorper-Vibrationen
eingeschrinktes Sichtfeld/tote Winkel
herunterfallende Giter
unebenes Gelande (Umsturz)
hydraulische Bauteile
ungeschitzt bewegte Maschinenteile
unter Spannung stehende Freilleitungen

Praventionsmalnahmen und Verhaltensregeln
Teleskoplader dirfen nur von unterwiesenen undfoder geschulten Persenen bedient werden.
Die Bedienungsanleitung des Herstellers ist zu beachten.
Vor Arbeitsbeginn den Teleskoplader auf Funktionsmangel und augenfallige Mangel Gberprifen.
Sicherheitsschuhe zowie Gehirschutz (bei mehr als 50 dB(A)) tragen.
Sicherheitsgurt bei jeder Fahrt anlegen.
JDrei-Punkt-Regel” beim Absteigen anwenden (Micht springen?).
Regel kein Sitz = kein Mitfahrer” beachten.
Personen aus dem Gefahrenbereich femhalten.
Micht unter die angehcbene Arbeitseinrichtung oder die gehobene Last treten.
Micht mit angehobener Last fahren.
An Steigungen und Gefalle Last immer bergseitiq und bodennah fuhren.
Einweiser bei eingeschranktem Sichtfeld oder toten Winkeln varsehen.
Rickfahreysteme sowie Seitenspiegel und Heckscheibe regelmakig reinigen.
Sicherheitsabstand (mind. 5 m beiunbekannter Spannungsgrofie) zu unter Spannung stehenden
Freileitungen halten.
+ In Befriebspausen Feststelloremse anziehen und Teleskoplader gegen unbefugte Benutzung
sichern (Schilissel abziehen) - Ausleger absenken!
+« Beim Betanken nicht rauchen und Teleskoplader vor Abstellen in der Halle abkihlen lassen.

A
A\
A\
o
®

Verhalten bei Stdrungen
Entstehungsbrande mit Feuerldscher bekampfen = Motruf Feuerwehr!
Bei Gefahr sofort Mater sfillzetzen und Arbeitsgeradt absenken!
Festgestelite Mangel unverziglich melden.

Bei Wartungs-, Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten: Arbeitsgerat absenken, Zundschlissel
ziehen und Stillstand des Motors abwarten.

Verhalten bei Unfallen = Erste Hilfe

[: Motruf: 112 Ersthelfer:

» Motruf veranlassen {(112)!
» Teleskoplader abschalten und Verletzie(n) ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
# Erste Hilfe leisten! = ggf. Entstehungsbrande mit Feuerldscher bekampfen.

Instandhaltung/Entsorgung

+ Wartung und Pflege nach Herstellerangaben (Bedienungsanleitung) durchfuhren.
+ Reparaturen nur von einem Sachkundigen durchfiihren lassen.
+ Priifung mind. 1 x jahrlich durch einen Sachkundigen durchfihren lagsen.

Anhang

.|V

ASSOCIATION
D’ASSURANCE ACCIDENT
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5. Ausbildungen nach den Vorgaben der AAA



Ausbildungsprogramme AAA.IU

ASSOCIATION
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Die Unfallversicherung stellt den Iluxemburgischen Unternehmen einen
luxemburgischen Schulungsplan zur Verfiigung fiir:
> den sicheren Umgang mit Arbeitsmaschinen (traktoren, Radlader, Gabelstapler, ...)

> elektrische und nichtelektrische Arbeiten an und in der Nahe von elektrischen Anlagen und

Betriebsmittel
> die Montage und Uberprifung von Fassadengeriiste und Fahrgeriiste

» das sichere Arbeiten in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft, Garten- und Weinbau

(Sicherer Umgang mit Motorsagen, Freischneidern und Heckenscheren, Hebefahrzeuge fiir landwirtschaftliche Aktivitaten, ...)

> das sichere Arbeiten in der HOhe



Ausbildungsprogramme der AAA AAA.IU
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wos  hel T e st

Landwirtschaftliche Traktoren (ohne Frontlader) fiir landwirtschaftliche Tatigkeiten 8

\\&\)\ Hebefahrzeuge fir landwirtschaftliche Tatigkeiten 16

FW-MS1 Grundlagen der Motorsagenarbeit und sicheres Arbeiten am liegenden Holz 16

FW-MS2 Sichere Baumfallung und Aufarbeitung (Standardtechniken) 24

\\&0\ FW-MS-K1&2  Grundlagen de.r Motorsagenarbeit, sicheres Arbeiten am liegenden Holz und sichere Baumfallung 32
(Standardtechniken)

E\)\‘ FW-MS3 Sichere Baumfdllung und Arbeiten im Schadholz (seilunterstitzt, mit mechanischen/hydraulischen 16

v Fallhilfen)
FW-RW Sicheres Arbeiten mit Riickewinden 16
FW-FLK Sicheres Arbeiten mit Forstladekranen 8

(*) Grundausbildung



Ausbildungsprogramme der AAA AAA.IU
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wos  hel T e st

\\&0\' AK-MS-Ri Sicheres Arbeiten mit Motorsagen in Arbeitskorben (Schnitt- und Riggingtechniken) 24
MS Sicheres Arbeiten mit der Motorsage bei nichtforstlichen Tatigkeiten 8
FS Sicheres Arbeiten mit Freischneidern 8
HS Sicheres Arbeiten mit Heckenscheren 8
SKT Sicherer Einsatz der Seilklettertechnik bei Baumarbeiten 40
SKT-MS Sicherer Einsatz der Seilklettertechnik bei Baumarbeiten mit Motorsage 40
\\9} SKT-MS-Ri Sicherer Einsatz der Rigging-Technik bei Seilkletterarbeiten 8

(*) Grundausbildung



Ausbildungsprogramme der AAA AAA.IU
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Zwei Ausbildungen (nach den Vorgaben der AAA ) fiir den landwirtschaftlichen Bereich:

1. Landwirtschaftliche Traktoren (ohne Frontlader) fur landwirtschaftliche Tatigkeiten

v Theorie: 4 Std. Praxis: 4 Std.




Ausbildungsprogramme der AAA AAA.IU
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Zwei Ausbildungen (nach den Vorgaben der AAA ) fiir den landwirtschaftlichen Bereich:
2. Hebefahrzeuge fir landwirtschaftliche Tatigkeiten
v" Theorie: 8 Std. Praxis: 8 Std.
v" Voraussetzung: erfolgreicher Abschluss der Ausbildung , Landwirtschaftliche Traktoren... “

v' Fahrzeuge: Traktor mit Frontlader, Teleskoplader, Hoflader




JAVAVANH

ASSOCIATION
D’ASSURANCE ACCIDENT

Weitere Informationen zur neuen Empfehlung
zur Unfallverhutung R16
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Modul B:

Arbeitssicherheit im landwirtschaftlichen Unternehmen

Kursleiter: BELLINA Enrico
(AAA Unfallversicherung — Chargé d'études / Abteilung Pravention)

Programm: . 1.D.

e Empfehlungen zur Unfallverhiitung der AAA als Hilfestellung zur Umsetzung der gesetzlichen

Vorgaben des Arbeitsgesetzbuches
e Neue Empfehlung R16 ,Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Garten- und Weinbau”

e Beratung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz der AAA fiir landwirtschaftliche Betriebe

Termin Zeitplan Ort
Mittwoch, den 10. Dezember 2025 13:30-17:30 MBR / Colmar-Berg
Mittwoch, den 14. Januar 2026 13:30-17:30 IVV / Remich
Mittwoch, den 28. Januar 2026 13:30-17:30 MBR / Colmar-Berg
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Kursleiter: BELLINA Enrico
(AAA Unfallversicherung — Charge d’‘etudes / Abteilung Pravention)

Programm: ~CGE, T.D.

Travailleur désigne
¢ Risikomanagement in der Landwirtschaft (gesetzliche Vorgaben des Arbeitsgesetzbuches)
e Gefahrdungsbeurteilung nach dem Modell der AAA (Aufbau, Vorgehensweise bei der

Erstellung, ...)
Termin Zeitplan Ort
Mittwoch, den 17. Dezember 2025 13:30-17:30 MBR / Colmar-Berg
Mittwoch, den 21. Januar 2026 13:30-17:30 IVV / Remich
Mittwoch, den 11. Februar 2026 13:30-17:30 MBR / Colmar-Berg




Service Prévention AAAJU

ASSOCIATION

Téléphone : (+352) 261915-2201 ™™

Email : prevention.aaa@secu.lu
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